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Das Amtsblatt der Gemeinde Burgberg i.Allgäu wird seit 1. Januar 2026 ausschließlich in 
digitaler Form veröffentlicht. Es erscheint nach Bedarf auf der allgemein zugänglichen 
Internetseite www.gemeinde-burgberg.de/amtsblatt.   

 

 

Bekanntmachungen der Gemeinde Burgberg i.Allgäu 

 

 

 

Bekanntmachung 
der Gemeinde Burgberg i. Allgäu 

über die Steuerfestsetzung und Entrichtung 
der Grundsteuer A und B für das Jahr 2026  

 
Letztmals ergingen nach der Veranlagung zum 1. Januar 2025 aufgrund der Grundsteuerreform 
generell neue Grundsteuerbescheide. Die Grundsteuer A blieb unverändert bei 350 v. H., die 
Grundsteuer B blieb unverändert bei 430 v. H. Weitere Grundsteuerbescheide wurden und 
werden nach später folgenden finanzamtlichen Grundsteuermessbescheiden bekannt gegeben.  
 
Für all diejenigen Grundstücke, deren Bemessungsgrundlagen (Messbeträge) sich seit der letzten 
Bescheiderteilung nicht geändert haben, wird deshalb durch diese öffentliche Bekanntmachung 
gemäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 7. August 1973 (BGB I S. 965), zuletzt 
geändert durch Art. 32 des Gesetzes vom 02.12.2024 (BGBl 2024 I Nr. 387), die Grundsteuer für 
das Kalenderjahr 2026 in unveränderter Höhe festgesetzt. 
 
Die Grundsteuer 2026 wird mit den in den zuletzt erteilten Grundsteuerbescheiden festgesetzten 
Vierteljahresbeiträgen jeweils am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 2026 bzw. 
in den Fällen des § 28 Abs. 2 Nr. 1 GrStG in einem Jahresbetrag am 15. August 2026 oder nach § 
28 Abs. 2 Nr. 2 GrStG je zur Hälfte am 15. Februar 2026 und 15. August 2026 fällig. Für 
Steuerpflichtige die von der Möglichkeit des § 28 Abs. 3 GrStG Gebrauch gemacht haben, wird die 
Grundsteuer für 2026 in einem Betrag am 1. Juli 2026 fällig. Wurden bis zu dieser 
Bekanntmachung bereits Grundsteuerbescheide für das Kalenderjahr 2026 erteilt, so sind die 
darin festgesetzten Beträge zu entrichten. Die Grundsteuerbescheide und die Begründung hierzu 
können bei der Gemeinde Burgberg i. Allgäu, Grüntenstraße 2 eingesehen werden. 
Die öffentliche Grundsteuerfestsetzung gilt zwei Wochen nach dem Tag der Veröffentlichung als 
bekannt gegeben. 
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Mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steuerfestsetzung treten für die 
Steuerpflichtigen die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein 
schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb einer Frist von einem Monat, die mit dem Tag der 
wirksamen Bekanntmachung zu laufen beginnt, entweder Widerspruch eingelegt (siehe 1.) oder 
unmittelbar Klage (siehe 2) erhoben werden. 
1. Wenn Widerspruch eingelegt wird: 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen bei der Gemeinde Burgberg i. 
Allgäu, Grüntenstraße 2, 87545 Burgberg i. Allgäu. 
Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht 
entschieden werden, so kann Klage bei dem Bayer. Verwaltungsgericht Augsburg, 
Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei 
Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs erhoben werden, außer wenn wegen besonderer 
Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten 
Gemeinde Burgberg i. Allgäu und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden. 
 
2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird: 
Die Klage ist bei dem 
Bayer. Verwaltungsgericht Augsburg, Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts zu erheben. Die Klage 
muss den Kläger, den Beklagten Gemeinde Burgberg i. Allgäu und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in 
Urschrift oder Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften 
für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung 
vom 22.06.2007 (GVBI 13/2007) wurde im Bereich des Kommunalabgabenrechts ein 
fakultatives Widerspruchsverfahren eingeführt, das eine Wahlmöglichkeit eröffnet zwischen 
Widerspruchseinlegung und unmittelbarer Klageerhebung. Die Widerspruchseinlegung und 
Klageerhebung in elektronischer Form (z.B. durch E-Mail) ist unzulässig. Kraft Bundesrechts ist 
in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten seit 01.07.2004 grundsätzlich ein 
Gebührenvorschuss zu entrichten.  
 
Durch die Einlegung eines Rechtsmittels wird die Wirksamkeit dieses Steuerbescheides nicht 
gehemmt, insbesondere die Einziehung der angeforderten Steuer nicht aufgehalten. 
Einwendungen, die sich gegen die Steuerpflicht überhaupt, gegen den 
Steuermessbescheid/Zerlegungsbescheid oder den Zuschlag wegen verspäteter bzw. 
Nichtabgabe der Steuererklärung richten, sind bei dem Finanzamt, das den 
Steuermessbescheid/Zerlegungsbescheid erlassen hat, anzubringen. 
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Bei einem erfolgreichen Widerspruch entstehen dem Widerspruchsführer keine Kosten; ist der 
Widerspruch erfolglos oder wird er zurückgenommen, so hat derjenige, der den Widerspruch 
eingelegt hat, die Kosten des Widerspruchsverfahrens zu tragen. 
 
 
Burgberg i. Allgäu, 31.03.2026 
GEMEINDE BURGBERG I. ALLGÄU 
 
gez. 
E c k a r d t 
Erster Bürgermeister 

 

 
 
 

 
  
 

Bekanntmachung 
 der H A U S H A L T S S A T Z U N G  
der Gemeinde Burgberg i.Allgäu 

für das Haushaltsjahr 2026 
 
 
 
 I. 
 
Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde Burgberg i.Allgäu folgende 
Haushaltssatzung: 

 
 § 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt; 
er schließt  
 
im Verwaltungshaushalt  
in den Einnahmen und Ausgaben mit   

8.967.900, -- € 
 
und  
 
im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit   

11.019.000, -- € 
ab. 
  
 
 § 2 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen  
wird auf    

7.270.000, -- € 
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festgesetzt.  
 
 
 § 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 
  
 § 4 
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe  ( A ) 350 v. H. 

 b) für die Grundstücke  ( B ) 
  430 v. H. 

 
2. Gewerbesteuer  380 v. H. 
 
 
 
 
 § 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan 
wird auf    

1.500.000, -- € 
festgesetzt.  
 
  
 § 6 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2026 in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 II. 
 
Das Landratsamt Oberallgäu hat als Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 24.04.2026 
den in § 2 festgesetzten Gesamtbetrag an Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 
 
 7.270.000, -- € 
 
gem. Art. 71 Abs. 2 GO genehmigt. 
Weitere genehmigungspflichtige Festsetzungen sind nicht erfolgt. Die sachliche und 
rechnerische Prüfung des Haushaltsplanes 2026 und seiner Anlagen durch das Landratsamt 
Oberallgäu ergab zu besonderen Bemerkungen und Auflagen keinen Anlass. 
 
 III. 
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Diese Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung 
einer Haushaltssatzung und damit für die gesamte Zeit ihrer Wirksamkeit bei der Gemeinde 
Burgberg i.Allgäu, Grüntenstr. 2 innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsicht 
bereit. 
 
 
 
Burgberg i.Allgäu, den 27.04.2026 
GEMEINDE BURGBERG I.ALLGÄU 
 
gez. 
E c k a r d t 
Erster Bürgermeister 

 
 
 
 

 

 

 
Burgberg i.Allgäu, 28.04.2026 
 
 
 
André Eckardt 
Erster Bürgermeister 
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